
II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
multilaterale Abrüstungsverhandlungen bei den Sachver-
handlungen über vorrangige Abrüstungsfragen die zentrale
Rolle zukommt,

anerkennend, dass multilaterale Verhandlungen mit dem
Ziel geführt werden müssen, Einvernehmen über konkrete
Themen zu erzielen,

unter Hinweis darauf, dass sich die Konferenz in dieser
Hinsicht mit einer Reihe dringender und wichtiger Verhand-
lungsthemen befasst,

Kenntnis nehmend von den regen Erörterungen über das
Arbeitsprogramm, die auf der Tagung der Konferenz im Jahr
2003 stattfanden, wie aus dem Bericht und dem Protokoll der
Plenarsitzungen hervorgeht,

sowie Kenntnis nehmend von den wichtigen Beiträgen, die
auf der Tagung von 2003 geleistet wurden, um sachbezogene
Erörterungen über die Gegenstände auf der Tagesordnung in
den Plenarsitzungen zu fördern, wie auch von den zu anderen
Themen abgehaltenen Erörterungen, die für das derzeitige in-
ternationale Sicherheitsumfeld ebenso von Interesse sein
könnten,

betonend, dass die Konferenz jetzt dringend die Sachar-
beiten an ihren vereinbarten Tagesordnungspunkten aufneh-
men muss,

1. bekräftigt die Rolle der Abrüstungskonferenz als des
einzigen Forums für multilaterale Abrüstungsverhandlungen,
über das die internationale Gemeinschaft verfügt;

2. fordert die Konferenz nachdrücklich auf, dieser Auf-
gabe im Lichte der Entwicklung der internationalen Situation
nachzukommen, mit dem Ziel, bald wesentliche Fortschritte
in Bezug auf die vorrangigen Gegenstände auf ihrer Tages-
ordnung zu erzielen;

3. begrüßt das erhebliche gemeinsame Interesse der
Konferenz an der möglichst baldigen Aufnahme der Sachar-
beiten auf ihrer Tagung im Jahr 2004;

4. begrüßt außerdem den Beschluss der Konferenz, wie
aus Ziffer 38 ihres Berichts212 hervorgeht, ihren gegenwärti-
gen Präsidenten und den designierten Präsidenten zu ersu-
chen, während des zwischen den Tagungen liegenden Zeit-
raums Konsultationen zu führen und möglichst auch Empfeh-
lungen abzugeben, unter Berücksichtigung aller sachdienli-
chen Vorschläge, einschließlich des in dem Dokument
CD/1693/Rev.1 enthaltenen Vorschlags, sowie der vorgetra-
genen Auffassungen und der geführten Erörterungen, und
sich darum zu bemühen, die Mitglieder der Konferenz ent-
sprechend über ihre Konsultationen unterrichtet zu halten;

5. ersucht alle Mitgliedstaaten der Konferenz, mit dem
gegenwärtigen Präsidenten und seinen Nachfolgern bei ihren
Bemühungen um eine rasche Aufnahme der Sacharbeiten der
Konferenz auf ihrer Tagung im Jahr 2004 zusammenzuarbei-
ten;

6. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicher-
zustellen, dass die Konferenz angemessene administrative,
fachliche und Konferenzunterstützungsdienste erhält;

7. ersucht die Konferenz, der Generalversammlung auf
ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Tätigkeitsbericht vor-
zulegen;

8. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungskonfe-
renz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/67

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/464, Ziffer 9)213.

58/67. Bericht der Abrüstungskommission

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskommis-
sion214,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/54 A vom 9. De-
zember 1992, 47/54 G vom 8. April 1993, 48/77 A vom
16. Dezember 1993, 49/77 A vom 15. Dezember 1994,
50/72 D vom 12. Dezember 1995, 51/47 B vom 10. Dezem-
ber 1996, 52/40 B vom 9. Dezember 1997, 53/79 A vom
4. Dezember 1998, 54/56 A vom 1. Dezember 1999, 55/35 C
vom 20. November 2000, 56/26 A vom 29. November 2001
und 57/95 vom 22. November 2002,

in Anbetracht der der Abrüstungskommission zugedach-
ten Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prüfung und
Vorlage von Empfehlungen zu verschiedenen Problemen auf
dem Gebiet der Abrüstung und durch die Förderung der
Durchführung der von der Generalversammlung auf ihrer
zehnten Sondertagung verabschiedeten einschlägigen Be-
schlüsse leisten soll,

eingedenk ihres Beschlusses 52/492 vom 8. September
1998,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Abrüstungs-
kommission214;

2. erklärt erneut, dass es wichtig ist, den Dialog und die
Zusammenarbeit zwischen dem Ersten Ausschuss, der Abrü-
stungskommission und der Abrüstungskonferenz weiter zu
verstärken;

3. bekräftigt die Rolle der Abrüstungskommission als
Fach- und Beratungsgremium im Rahmen des multilateralen
Abrüstungsmechanismus der Vereinten Nationen, das die
Möglichkeit zu eingehenden Beratungen über einzelne Abrü-
stungsfragen bietet, die zur Vorlage konkreter Empfehlungen
zu diesen Fragen führen;

4. ersucht die Abrüstungskommission, ihre Arbeit im
Einklang mit ihrem in Ziffer 118 des Schlussdokuments der

213 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Belarus, Brasilien, Guate-
mala, Italien, Kasachstan, Marokko, Nepal, Tschechische Republik und
Venezuela.
214 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 42 (A/58/42).
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
zehnten Sondertagung der Generalversammlung215 festgeleg-
ten Mandat und Ziffer 3 der Versammlungsresolution
37/78 H vom 9. Dezember 1982 fortzusetzen und zu diesem
Zweck alles zu tun, um zu konkreten Empfehlungen zu den
Punkten auf ihrer Tagesordnung zu gelangen, unter Berück-
sichtigung des verabschiedeten Dokuments "Mittel und Wege
zur Verbesserung der Arbeitsweise der Abrüstungskommis-
sion"216;

5. empfiehlt der Abrüstungskommission, die folgenden
Punkte auf ihrer Arbeitstagung 2004 zu behandeln:

a) [wird noch hinzugefügt];

b) [wird noch hinzugefügt];

6. ersucht die Abrüstungskommission, im Jahr 2004
für einen Zeitraum von höchstens drei Wochen zusammenzu-
treten, nämlich vom 5. März bis 23. April, und der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über ihre Sacharbeit vorzulegen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Abrüstungskom-
mission den Jahresbericht der Abrüstungskonferenz217 zusam-
men mit allen Abrüstungsfragen betreffenden Teilen des offi-
ziellen Protokolls der achtundfünfzigsten Tagung der Gene-
ralversammlung zu übermitteln und der Kommission jede zur
Durchführung dieser Resolution benötigte Hilfe zu gewähren;

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustel-
len, dass die Abrüstungskommission und ihre Nebenorgane
alle Dolmetsch- und Übersetzungsdienste in den Amtsspra-
chen erhalten, und zu diesem Zweck vorrangig alle erforder-
lichen Ressourcen und Dienste, einschließlich der Erstellung
von Wortprotokollen, bereitzustellen;

9. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungskom-
mission" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/68

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 162 Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 10 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/465, Ziffer 7)218:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien
und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina
Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada,
Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran
(Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,

Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Ko-
moren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nige-
ria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische
Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schwe-
den, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lu-
cia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische Ara-
bische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tschechische Re-
publik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Ve-
nezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Ver-
einigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Äthiopien, Australien, Indien, Kamerun, Kanada, Papua-Neu-
guinea, Ruanda, Tonga, Trinidad und Tobago, Vanuatu.

58/68. Die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen im
Nahen Osten

Die Generalversammlung,

eingedenk ihrer einschlägigen Resolutionen,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen,
welche die Generalkonferenz der Internationalen Atomener-
gie-Organisation verabschiedet hat, zuletzt Resolution
GC(47)/RES/13 vom 19. September 2003219,

sich dessen bewusst, dass die Verbreitung von Kernwaffen
in der Nahostregion eine schwere Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit darstellen würde,

in Anbetracht dessen, dass alle kerntechnischen Anlagen
in der Nahostregion umgehend den umfassenden Sicherungs-
maßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation
unterstellt werden müssen,

unter Hinweis auf den Beschluss über die Grundsätze und
Ziele der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nuklearen
Abrüstung, der am 11. Mai 1995 von der Konferenz von 1995
der Vertragsparteien zur Überprüfung und Verlängerung des
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen verab-
schiedet wurde220, worin sich die Konferenz nachdrücklich für
die weltweite Einhaltung des Vertrags als eine Frage von drin-
gendem Vorrang aussprach und alle Staaten, die noch nicht
Vertragsparteien sind, aufforderte, dem Vertrag möglichst
bald beizutreten, insbesondere diejenigen Staaten, die kern-
technische Anlagen betreiben, die nicht den Sicherungsmaß-
nahmen unterstellt sind,

215 Siehe Resolution S-10/2.
216 A/CN.10/137.
217 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 27 (A/58/27).
218 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ägypten (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Liga der arabischen Staaten sind).

219 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and
Other Decisions of the General Conference, Forty-seventh Regular Ses-
sion, 15-19 September 2003 (GC(47)/RES/DEC(2003)).
220 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I
(NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang, Beschluss 2.
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